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B. Festsetzungen durch Text 
 
 
1. Art der baulichen Nutzung 
 
 Das Baugebiet wird als Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO festgesetzt. 

Von den allgemein zulässigen Nutzungen werden die des § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO 
genannten Schank- und Speisewirtschaften nicht zugelassen.  
 
Im WA 3 ist gem. § 9 Abs.1 Nr. 8 BauGB ausschließlich eine barrierefreie Wohnnut-
zung mit Gemeinschaftsräumen und Räumlichkeiten für die Verwaltung zugelassen, 
die dem ständigen Aufenthalt und der Betreuung von Senioren dient. 
Die Nutzungen des § 4 Abs. 3 BauNVO sind, bis auf die der Nr. 3, unzulässig. 

 
2. Maß der baulichen Nutzung 
 
2.1 Die festgesetzten Grundflächen und Baugrenzen können durch nachstehende Anlagen 

gem. § 19 Abs. 2 BauNVO überschritten werden, wenn dadurch die GRZ für Hauptge-
bäude (ohne die 50%-ige Überschreitungsmöglichkeit nach §19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO) von 0,40 nicht überschritten wird: 

 Privat genutzte Terrassen auf der gesamten Gebäudelänge, welche nicht tiefer als 3 m 
sind, 

 Je Bauraum 1 Kelleraußentreppe mit max. 7 m Länge und max. 1,5 m Breite 
 
2.2 Außerhalb der festgesetzten Baugrenzen sind auf den gemeinschaftlichen Freiflächen 

folgende Nebenanlagen zulässig: 
 Anlagen für Müllbehälter und Fahrräder, wenn deren Gesamtfläche 100 m² nicht über-

schreitet, 
 unterirdische Zisternen für die Regenwassersammlung, wenn deren Gesamtfläche 

nicht mehr als 10 m² beträgt, 
 eine Trafostation, wenn deren Grundfläche nicht mehr als 5 m² beträgt, 
 eine Gemeinschaftsterrasse inkl. deren Überdachung, wenn diese insgesamt nicht grö-

ßer als 150 m² ist,   
 auf den durch Planzeichen A.3.2 gekennzeichneten Bereichen 16 Stellplätze inkl. de-

ren Zufahrt mit max. 400 m² Fläche.  
 
3. Bauweise, Abstandsflächen  
 
3.1 Gebäude über 50 m Länge sind durch Passagen durchlässig zu gestalten oder durch 

deutliche funktionelle und optische Zäsuren zu gliedern. 
 
3.2 Zwischen den Baukörpern des Bauraums A und B im östlichen Bereich sowie im Be-

reich des Verbindungsbaus beim Bauraum A dürfen die gesetzlichen Abstandsflächen 
bis auf das durch Planzeichen A.6.1.1 jeweils festgesetzte Abstandsmaß unterschritten 
werden.   

 
4. Höhenentwicklung 
 
4.1 Die maximale Wandhöhe ist das Maß der festgesetzten Bezugshöhe eines Gebäude-

teils bis zum Schnittpunkt der Ok. Dachhaut, bzw. Ok. Attika, gemessen an der Außen-
kante der (traufseitigen) Außenwand.  
Für Nebengebäude beträgt die maximale Wandhöhe 3,50 m. 

 
5. Baugestaltung, Stellplätze 
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5.1.1 Dächer 
 

Sämtliche Dachflächen der Haupt- und Nebengebäude sind mit Pfannendeckung im 
Erscheinungsbild naturroter Ziegel, alternativ mit vollflächigen PV-Modulen (Solarzie-
geln) zu decken. Davon ausgenommen sind die Verbindungsbauten, die als begrüntes 
Flachdach auszuführen sind.  
Nebengebäude können auch mit einem extensiv begrünten Flachdach ausgeführt wer-
den.   

  
Dachaufbauten (Dachgauben, Gegengiebel) und Dacheinschnitte sind unzulässig. 
Die Gebäude sind mit einem maximalen traufseitigen Dachüberstand von 80 cm auszu-
führen. Bedingen vorgestellte Konstruktionen (Laubengänge, Balkone, Erker)  größere 
Überstände, werden diese zugelassen. 

 
5.1.2 Sonnenkollektoren, Photovoltaikeinrichtungen 
 

Auf den Dachflächen sind Sonnenkollektoren oder Photovoltaikeinrichtungen zugelas-
sen. Sie sind grundsätzlich profilgleich ohne Abstand auf bzw. in das Dach einzubauen 
und auf der Dachfläche (z.B. als First- oder Traufband) oder an anderer geeigneter 
Stelle (z.B. als Überdachung von Balkonen) gestalterisch ansprechend anzuordnen. 

 
5.2 Höhenlage der Gebäude 
 

Die Höhe des Fertigfußbodens darf max. 0,3 m über der festgesetzten Bezugshöhe 
liegen.  

  
5.3 Stellplätze 
 

Der Stellplatznachweis hat entsprechend den Vorschriften über den Stellplatzbedarf 
(Stellplatzsatzung, StplS) der Gemeinde Ismaning in der jeweils gültigen Fassung zu 
erfolgen. 

 
5.4 Einfriedungen, Sichtschutz 
 

Einfriedungen sind nur im Randbereich der privaten Gärten ohne Gestaltungsauflagen 
lt. Ziff. A.7.2.2 zulässig. 
Einfriedungen gegenüber öffentlichen oder gemeinschaftlichen Flächen sind als hinter-
pflanzte (Hecken), sockellose Maschendrahtzäune mit 10 cm Bodenabstand für 
Kleinsäuger (Igel) auszuführen. 
 
Sichtschutzwände im EG sind max. 2,5 m tief und geschosshoch, bei Balkonen in Tiefe 
der Balkone und geschosshoch zulässig. 

 
6. Grünflächen 
 
6.1 Pflanzung 
 

Sämtliche Pflanzungen auf öffentlichen Grünflächen und unbebauten Flächen der be-
bauten Grundstücke mit Gestaltungsauflagen gem. A.7.2.1, sind mit standortgerech-
ten, heimischen Pflanzenarten und den Mindestgrößen gemäß B 6.2 vorzunehmen. Es 
wird empfohlen, den Pflanzkatalog unter Ziff. 8 der Hinweisen durch Text heranzuzie-
hen. 
 
Festgesetzte Pflanzungen sind spätestens eine Vegetationsperiode nach Baufertigstel-
lung durchzuführen. Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans mit Pflanz- oder Er-
haltungsgebot festgesetzten Gehölze dürfen nicht beseitigt oder beschädigt werden. 
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Sie sind dauerhaft zu erhalten, im Wuchs zu fördern und zu pflegen. Ausgefallene Ge-
hölze sind spätestens in der darauffolgenden Vegetationsperiode in einer gleichwerti-
gen Art derselben Wuchsordnung nachzupflanzen (Mindestpflanzqualitäten gem. 
B.6.2). 

 
6.2 Pflanzgrößen - Mindestgrößen 
 
6.2.1 Einzelbäume, Baumreihen und Alleen 
 Hochstämme, 3 x verpflanzt, St.U 20 - 25 cm, 
 
6.2.2 Obstbäume  
 Hochstämme, 3 x verpflanzt, St.U 16 – 18 cm 
 
6.2.3 Sträucher 
 Versetzte Sträucher 60-100 cm 
 
6.2.4 Pflanzgruben, Baumscheiben 
 

Für eine gesunde Entwicklung und weniger Pflegeaufwand sind für Baumneupflanzun-
gen 1. Ordnung (Großbäume über 20 m Höhe) Pflanzgruben mit einem Volumen von 
30-36 m³ (bei min. 1,5 m Tiefe), für Baumneupflanzungen 2. Ordnung (Bäume 10 - 20 
m Höhe) Pflanzgruben mit einem Volumen von 24-30 m³ (bei min. 1,5 m Tiefe) und für 
Baumpflanzungen 3. Ordnung (Bäume bis 10 m Höhe) Pflanzgruben mit einem Volu-
men von 18-24 m³ (bei 1,5 – 1,0 m Tiefe) herzustellen. 
Eine Baumscheibe kann eine  geringere offene Fläche aufweisen, wenn eine Erweite-
rung des Wurzelraums unter wasserdurchlässigen Verkehrsflächen mit einem Wurzel-
kammersystem oder mit Substrat B nach ZTV Vegtra-Mü erfolgt. Dabei ist die Mindest-
größe der offenen, unbefestigten Bodenfläche von 16 m² bei Bäumen 1. Ordnung und 
von 9 m² bei Bäumen 2. bis 3. Ordnung einzuhalten.    

 
6.3 Öffentliche Grünfläche und gemeinschaftliche  Grünflächen gemäß A. 7.1 und A.7.2.2 
 

Die Flächen sind in parkartiger Weise im Wechsel von Rasenflächen, flächigen  Pflan-
zungen und eingestreuten Einzelbäumen/Obstbäumen zu gestalten und zu unterhal-
ten.  

 
Entwicklungsziel der gemeinschaftlichen Grünflächen mit Gestaltungsauflagen ist die 
Schaffung einer standortgerechten Wiese mit Streuobst.  
Private Wege sind als wasserdurchlässige Wege auszubilden. Das Niederschlags-
wasser ist direkt in die Wiesenflächen zu versickern. 

 
6.4 Verkehrsflächen 
 

Stellplätze (ausgenommen die Fahrgasse zwischen den Stellplätzen) sind wasser-
durchlässig zu befestigen (wasserdurchlässiges Pflaster, Rasenpflaster, Pflaster mit 
Splittfugen, Rasengittersteine, wassergebundene Decke o.ä.).  

 
7. Immissionsschutz 
 

An den mit Planzeichen A.1.2 gekennzeichneten Fassaden wird nachts aufgrund der 
Verkehrsgeräuschbelastung ein Beurteilungspegel in Höhe von Lr = 49 dB(A) über-
schritten. Für Schlafräume an den gekennzeichneten Fassadenabschnitten ist durch 
zusätzliche Maßnahmen eine ausreichende, permanente Belüftung bei gleichzeitiger 
Einhaltung der o.g. Anforderungen an die Schalldämmung gegen Außenlärm sicherzu-
stellen. Dafür kommen z.B. schallgedämmte Lüftungseinrichtungen, geeignete Glas-
vorbauten, Logien mit Außenverglasungen oder Prallscheiben in Frage. Von der o.g. 
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Anforderung kann abgewichen werden, wenn der Aufenthaltsraum über ein Fenster an 
einer nicht mit Planzeichen A.1.2 gekennzeichneten Fassade ausreichend belüftet wer-
den kann. 
 
An den mit Planzeichen A.1.3 gekennzeichneten Fassaden wird ein maßgeblicher Au-
ßenlärmpegel in Höhe von La = 61 dB(A) am Tag erreicht oder überschritten. An diesen 
ist ein Schallschutznachweis gegen Außenlärm nach Maßgabe der DIN 4109-2:2018-
01 zu führen 

  
 
8. Technische Anlagen 
 

Sämtliche Ver- und Entsorgungsanlagen sind unterirdisch in gebündelter Form im Be-
reich der öffentlichen und privaten Befestigungsflächen zu verlegen. Erforderliche 
Schalt-, Verteiler-, und Grundstücksanschlusskästen der Versorgungsunternehmen 
sind auf privaten Grundstücken zulässig.  
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D. Hinweise durch Text 
 
1. Grünordnung, Bodenschutz, Artenschutz 
  
1.1 Als Bestandteil des Bauantrages ist im Freistellungs- oder Baugenehmigungsverfahren 

ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan einzureichen.  
 

Folgende Pflanzen werden empfohlen: 
 
1.1.1  Einzelbäume, Baumreihen, mit Arten wie: 
 
 Acer pseudoplatanus    - Berg-Ahorn 
 Carpinus betulus    - Hainbuche 
 Corylus colurna    - Baum-Hasel 
 Quercus robur     - Stiel-Eiche 
 Liquidambar styraciflua   - Amerikanischer Amberbaum 
 Tilia cordata     - Winterlinde 
 
 
1.1.2  Kleinbäume 
 
 Acer campestre    - Feld-Ahorn 
 Amelanchier arborea    - Baum-Felsenbirne 
 Prunus mahaleb    - Steinweichsel 
  
1.1.3  Sträucher 
 
 Acer griseum     - Zimt-Ahorn 
 Cornus sanguinea    - Hartriegel 
 Cornus mas     - Kornelkirsche 
 Corylus avellana    - Haselnuss 
 (generell Cornus Arten) 
 Ribes alpinum     - Alpen-Johannisbeere 
 Rosa glauca     - Hecht-Rose 
 Rosa majalis     - Zimt-Rose  

Rosa rubiginosa    - Wein-Rose 
Syringa vulgaris     - Gemeiner Flieder 
(generell Syringa Arten) 
 
Weitere standortgerechte, Gehölze in Arten und Sorten sind zulässig. 
 

 
1.2 Auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände für Pflanzungen nach Art. 47 – Art. 

53 des Gesetzes zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches und anderer Gesetze 
(AGBGB) wird hingewiesen.  

 
1.3 Bodenschutz 
 

Zum Schutz des Bodens wird die DIN 19731 zur Anwendung empfohlen. Vor Beginn 
der baulichen Arbeiten ist auf der überbaubaren Grundstücksfläche der Oberboden ab-
zutragen, getrennt zu lagern und nach Abschluss der Baumaßnahme wieder einzu-
bauen. Es darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder 
überlagert werden. Die Bodenmieten sind bei einer Lagerungsdauer von mehr als 2 
Monaten zu begrünen. Um die Verdichtung durch Auflast zu begrenzen, sollte die Mie-
tenhöhe bei humosem Bodenmaterial höchstens 2 m betragen, bei Unterbodenmieten 
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höchstens 4 m. Die Erdarbeiten sollten, wenn möglich, bei trockener Witterung erfol-
gen. Flächen, die als Grünfläche vorgesehen sind, sollten nicht befahren werden. 

 
1.4 Artenschutz 
  
1.4.1 Für die Fällung von Bäumen ist der grundsätzliche Verbotszeitraum des § 39 Abs. 5 

Satz 1 Nr. 2 BNatSchG (01.03-30.09) zu beachten. Ausnahmen sind nur in den unter 
§ 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG genannten Fällen zulässig. Außerdem ist auch die ar-
tenschutzrechtliche Bestimmung des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu beachten (z.B. durch 
Kontrolle auf Vogelnester). 
 

1.4.2 Zur Minimierung der Kollisionsgefahr sind zusammenhängende Glasflächen bzw. spie-
gelnde Fassadenelemente ab einer Größe von 6 m2, transparente Windschutzele-
mente, freistehende Glaswände, transparente Durchgänge, Übereckverglasungen und 
Scheiben mit stark reflektierender Beschichtung (>30% Außenreflexionsgrad) mit wirk-
samen Maßnahmen gegen Vogelschlag gemäß dem aktuellen wissenschaftlichen 
Stand (s. u.a. http://www.vogelschutzwarten.de/glasanflug.htm)-zu versehen. Für zu-
sammenhängende Glasflächen mit einer Flächengröße von 3-6 m2 sind als Mindestan-
forderung gegen Vogelschlag Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 
15% zu verwenden, soweit keine wirksameren Maßnahmen gegen Vogelschlag durch-
geführt werden. 

 
1.4.3 Bei der Außenbeleuchtung ist der Insektenschutz zu berücksichtigen (Art. 1 la Bay-

NatSchG). 
Zur Außenbeleuchtung sollten ausschließlich insektenfreundliche, insektendichte Lam-
pen mit UV-armen Lichtspektren (z.B. warmweiße LED < 2700 K) mit Abschirmung 
(z.B. Full-Cut-Off) von nächtlichem Streulicht genutzt werden (s. u.a. „Voith, J. & Hoi 
ß, B. (2019): Lichtverschmutzung — Ursache des Insektenrückgangs? — Anlegen Na-
tur 41 (1): 57—60, Laufen; 122voith_et_al_2019_lichtverschmutzung.pdf). Die Be-
leuchtung sollte auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert werden. 
 

1.4.4 Es wird angeregt, beim Neubau von Gebäuden sogenannte „Niststeine für Fleder-
mäuse und Mauersegler“ in die Fassade zu integrieren bzw. Höhlungen in nicht aus-
gebauten Dachräumen zuzulassen.  

 
 
2. Abwasser, Niederschlagswasser, Grundwasser, Trinkwasser 
 
2.1 Abwässer sind im Trennsystem einzuleiten. Sämtliche Bauvorhaben sind vor Fertig-

stellung an die gemeindliche Abwasserbeseitigungsanlage anzuschließen.  
 Zwischenlösungen werden nicht zugelassen. Die Grundstücksentwässerungsanlage 

muss nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986 ff) erstellt werden. 
  
2.2 Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dächern und sonstigen Flächen  
 (auch Verkehrsflächen im Planungsgebiet) ist zu versickern. 
 

Es ist vorrangig eine breitflächige Versickerung des nicht schädlich verunreinigten 
 Niederschlagswassers unter Ausnutzung der Reinigungswirkung der belebten Boden-
zone anzustreben. Rückhaltemaßnahmen (Regentonnen) zur Beregnung werden be-
grüßt. 

  
 Die Zulässigkeit von Entwässerungseinrichtungen ergibt sich aus der „Niederschlags-
wasserfreistellungsverordnung (NwFreiV)“ und den zugehörigen „Technischen Regeln 
zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwas-
ser (TRENGW)“. 
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2.3. Auf Grund der hohen Grundwasserstände ist die Beseitigung des Niederschlagswas-
sers über Sickerschächte grundsätzlich zu begründen und nur dort zulässig, wo zwi-
schen dem mittleren höchsten Grundwasserstand und dem Sickerhorizont ein Abstand 
von 1,5 m eingehalten werden kann. Für die Anlagenbemessung wird dazu auf das 
Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung) und 
das Merkblatt DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) 
verwiesen.  
Da die Abwasserbeseitigung im Plangebiet im Trennsystem erfolgt, darf anfallendes 
Niederschlagswasser nicht in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.  
Generell ist auf eine flächenschonende und versiegelungsarme Bauweise zu achten. 
Auch auf mögliche (aber seltene) Überschwemmungsereignisse durch lokale Unwette-
rereignisse wird vorsorglich hingewiesen. 

 Grundwasserschützende Deckschichten dürfen nicht durchstoßen werden. 
 
2.4. Gegen auftretendes Schichtwasser ist jedes Bauvorhaben bei Bedarf zu sichern. 

Bauwerke sind auftriebssicher, in das Grundwasser eintauchende Gebäudeteile 
 sind wasserdicht auszubilden. Dabei ist von einem höchsten Grundwasserstand von 
0,3 über HHW auszugehen. Der HHW kann gegebenenfalls in einzelnen Teilbereichen 
bis zur Oberkante des natürlichen Geländes ansteigen. Genaue Angaben zum höchs-
ten Grundwasserstand als Planungsgrundlage für Baumaßnahmen müssen durch ein 
Gutachten eines fachkundigen Ingenieurbüros ermittelt werden. 

 
2.5 Über dem Grundwasser liegende Keller 

Ableitung von Schichtenwasser unter der Sohle und an den Wänden durch Drainagen 
gem. DIN 18195, Sperrschichten im Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit. 

  
2.6 Im Grundwasser liegende Keller  

Wasserdichte Ausführung z.B. weiße Wanne in Sperrbeton, Vermeidung bzw. Verpres-
sung von Rissen ist anzustreben. Auch in Sperrbeton diffundiert Wasserdampf, der bei 
nicht ausreichender Belüftung der Innenseite zu Durchfeuchtungen führen kann. Bei 
Kellern im Grundwasser mit hochwertiger Nutzung muss die Wasserdampfdiffusion 
durch eine außen liegende Dampfsperre an der Wand und unter der Sohle verhindert 
werden. 

 
2.7 Vor Fertigstellung der baulichen Anlagen muss die Trinkwasserversorgung gesichert 

sein 
 
3. Immissionsschutz 
 
3.1 Durch die landwirtschaftliche Nutzung in der Nähe liegender Grundstücke ist mit land-

wirtschaftlichen Immissionen zu rechnen. Diese können auch an Wochenenden, Sonn- 
u. Feiertagen auftreten; sie sind im ortsüblichen Umfang hinzunehmen. 

 
4. Altlasten 
 

Das Planungsgebiet ist nach bisheriger Kenntnis der Gemeinde altlastenfrei. 
Gemeindliche Nachforschungen haben keine Verdachtsmomente für das Planungsge-
biet ergeben. Sollten im Zuge der Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auf-
fälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung 
oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt München zu benachrichtigen. 
 

5. Sparten 
 
5.1 Baumpflanzungen und tiefwurzelnde Sträucher müssen einen Mindestabstand von 

min. 1,5 m zu vorhandenen oder geplanten unterirdischen Gasleitungen einhalten.  
 



Bebauungs- und Grünordnungsplan 153 a Ismaning 

Festsetzungen und Hinweise durch Text, Fassung v. 07.02.2024 9 

5.2 Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 
18920) bis zu einem Abstand von 2,50 m zur Strom-Trassenachse gepflanzt werden. 
Sollte der Abstand unterschritten werden, sind im Einvernehmen mit der E.ON Bayern 
AG geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. Der Schutzzonenbereich für Kabel 
beträgt bei Aufgrabungen je 0,5,m rechts und links der Trasse.  Auf das Merkblatt über 
Baumstandorte und elektrische Versorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen bzw. 
die DVGW-Richtlinie GW 125 wird hingewiesen. 

 Bei der Bayernwerk Netz AG dürfen die Kabelhausanschlüsse nur marktübliche Ein-
führungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet wer-
den. Entsprechende Prüfnachweise sind vorzulegen. 

 
 Um eine wirtschaftliche und zukunftsorientierte elektrische Erschließung im Zuge der  

Energiewende (wie Ausbau von Erneuerbaren Energien, E-Mobilität, Speicherlösun-
gen) zu gewährleisten, ist voraussichtlich die Errichtung einer neuen Trafostation erfor-
derlich. Hierfür ist eine entsprechende Fläche für den Bau und Betrieb vorzusehen. Der 
Standort muss öffentlich zugänglich sein und sollte im Bereich der Adalperostraße ein-
geplant werden. 

 
5.3 Telekommunikation 
 In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen für die Un-

terbringungen der Telekommunikationsanlagen vorzusehen. Bei der Bauausführung ist 
darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien 
vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z.B. im Falle von Störungen) der 
ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 

 Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe hier Abschnitt 3 zu beachten. 

 Es ist darauf zu achten, dass durch Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und 
Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert wird. 

 
 Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie der Koordinierung 

mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen anderer Leitungsträger ist es unbedingt 
erforderlich, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen bzw. Spartenbe-
sprechungen der Deutschen Telekom Technik GmbH, T NL Süd, PTI 25, Fertigungs-
steuerung, Mail: T_NL_Sued_PTI25_FS@telekom.de, so früh wie möglich, mindestens 
6 Monate vorher angezeigt werden. 

  
6. Bodendenkmalschutz 

Auf die gesetzlichen Vorgaben gem. Art. 8 Abs. 1 und 2 des Bayerischen Denkmalge-
setzes wird hingewiesen. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der 
Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denk-
malschutzbehörde. 

 
7. Energetische und sonstige Hinweise 
 
7.1. Auf den Dachflächen wird die Installation von Solaranlagen empfohlen. Diese sind hin-

sichtlich ihrer Gestaltung, Lage und Anordnung mit dem Bauamt der Gemeinde abzu-
stimmen (auf Art.44a Abs. 4 BayBO wird hingewiesen). 

 
7.2 Auf die Anschlussmöglichkeit an das gemeindliche Fernwärmenetz, das aus der ge-

meindlichen Geothermieanlage gespeist wird, wird hingewiesen. 
 
7.3 Die in den Festsetzungen zitierten DIN-Normen können im Bauamt der Gemeinde Is-

maning eingesehen werden. 
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7.4 Hinweis zum Datenschutz  
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Umsetzung dieser 
Satzung erfolgt nach Maßgabe der jeweils gültigen Datenschutzgesetze. Eine Zweck-
änderung für die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Basis dieser Satzung ist 
ausgeschlossen. Diese bedarf immer einer Einwilligung des Betroffenen. Informatio-
nen für die Betroffenen stehen auf der Website der Gemeinde Ismaning. 
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E. VERFAHRENSVERMERKE 
 
 
1. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 153 a „1. Änderung des Be-

bauungsplans Nr. 153, 4. Planungsabschnitt östlich der Adalperostraße“ wurde vom 
Gemeinderat am 23.03.2023 gefasst und am 08.11.2023 ortsüblich bekannt gemacht 
(§ 2 Abs. 1 BauGB). 

 
 

2. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 153 i. d. F. vom 25.10.2023 wurde in der Zeit 
vom 15.11.2023 bis einschließlich 20.12.2023 öffentlich ausgelegt (§ 3 Abs. 2 
BauGB).  
Gleichzeitig wurde den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, de-
ren  Aufgabenbereich durch die Planung berührt wird, Gelegenheit zur Äußerung 
gegeben (§ 4 Abs. 1 BauGB). 
 

3.  Mit der Bebauungsplanfassung vom 07.02.2024 erfolgte die erneute Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden nach § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs.3 BauGB 
in der Zeit vom …….2024 bis zum ……...2024.  

  
 
4. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 153 a in der Fassung vom 

………….. wurde vom Gemeinderat am ………….. gefasst (§ 10 Abs. 1 BauGB). 
 
        Ismaning, den…………………… 
 
            
      ……………………………………………………. 

Siegel      Dr. Alexander Greulich,  
      Erster Bürgermeister 

 
 
5. Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den Bebauungsplan 

Nr. 153 a „1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 153, 4. Planungsabschnitt östlich der 
Adalperostraße“ erfolgte am ………2023, dabei wurde auf die Rechtsfolgen des § 44 
und § 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des Bebauungsplanes Nr. 153 a hinge-
wiesen.  
Mit der Bekanntmachung trat der Bebauungsplan Nr. 153 a in der Fassung vom 
………….2023 in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 

 
        Ismaning, den…………………… 
 
            
      …………………………………………………. 
 Siegel        Dr. Alexander Greulich,  
         Erster Bürgermeister 

 
 
 


